

taz vom 16.1.2006, S. 1, 24 Z. (TAZ-Bericht)

Der verkaufte Kunde: Datendealer haben bis zu 400 Einzeldaten von fast jedem deutschen Haushalt gehortet. Die Verbraucher werden nach Arm und Reich sortiert

Bleiben Sie ewig in der Warteschlange am Telefon hängen? Verlangt der Versandhändler bei Ihnen Vorkasse? Hat man Ihnen den günstigen Kredit ohne rechte Begründung verweigert? Dann stimmt bei Ihnen vielleicht das Wohnumfeld nicht. Oder Sie besitzen kein Auto. Möglicherweise aber zu viele Kinder. Denn die Datendealer sortieren Deutschlands Kunden gnadenlos ein: die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Datenschützer sagen: Das ist rechtswidrig. Doch viel tun können Verbraucher nicht - wegen einer Gesetzeslücke. (siehe weiter taz,) SEITE 3

taz vom 16.1.2006, S. 3, 95 Z. (Interview), TARIK AHMIA 

"Wir brauchen Sanktionen bei Verstößen": Der Umgang von Unternehmen und Behörden mit den Daten der Bürger ist oft rechtswidrig, sagt Thilo Weichert, oberster Datenschützer in Schleswig-Holstein. Sie werden nicht bestraft, wenn sie den Betroffenen die Auskunft verweigern: "Das ist eine echte Gesetzeslücke"

taz: Viele Fälle belegen, dass viele Adressfirmen und Behörden bei Kundennachfragen mauern. Wieso?

Thilo Weichert: Die Datenschutzpraxis ist sehr notleidend. Behörden und Wirtschaft sind offenbar nicht gewohnt, mit dem Auskunftsrecht umzugehen.

Was kann man tun, wenn sich Firmen taub stellen?

Wenn das Unternehmen behauptet, es würden keine Daten vorliegen, dann muss jeder Betroffene anhand von Indizien nachweisen, dass die Behauptung nicht stimmt. Mithilfe der Gerichte und Datenschützer wird dann garantiert eine Auskunft durchgesetzt.

Welche Strafen drohen Unternehmen, die keine Auskunft geben?

Für die Verweigerung der Auskunft gegenüber den Betroffenen ist im Bundesdatenschutzgesetz keine Strafe vorgesehen. Das ist eine echte Gesetzeslücke. Nur wenn ein Unternehmen auch gegenüber der Aufsichtsbehörde die Auskunft verweigert, kann dies als Ordnungswidrigkeit mit bis zu 25.000 Euro bestraft werden. In der Praxis passiert das aber nur sehr selten.

Ist das Bundesdatenschutzgesetz ein Papiertiger?

Das Gesetz liefert gute Regelungen, nur hapert es gewaltig an der Umsetzung. Das liegt daran, dass die Aufsichtsbehörden personell und technisch katastrophal ausgestattet sind und deshalb den Problemen nicht hinterherkommen.

Fast jeden Konsumenten benotet die Wirtschaft je nach Bonität und Kaufkraft mit einer Punktzahl. Welches Risiko ist mit dem Scoring für die Bürger verbunden?

Scoring ist eine äußerst diskriminierungsträchtige Methode, weil nicht kontrolliert werden kann, welche Daten in die Bewertungen einfließen. Scoring teilt die Menschen in gute und schlechte Kunden ein und schließt viele Leute von gesellschaftlichen Aktivitäten aus.

Die Wirtschaft zählt Scores nicht zu den personenbezogenen Daten und begründet dies mit den vielen allgemeinen Daten, die in einen Score einfließen, wie der Wohngegend und der Berufsgruppe eines Kunden.

Diese Position der Wirtschaft ist ein Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen. Scores sind eindeutig personenbezogene Daten. Die Scoring-Praxis ist rechtswidrig, wenn persönliche Daten, die für das Vertragsverhältnis eigentlich nicht relevant sind, darin einbezogen werden und Bürger deshalb benachteiligt werden. Dazu gehören Angaben wie Adresse, Familienstand, Wohngegend oder Konfession.

Wie kommt man zu mehr Transparenz im Adressmarketing?

Wir müssten den Spieß umdrehen: Ein Scoring der Wirtschaft würde bei den Konsumenten für mehr Transparenz sorgen. Per Warentest könnte man bewerten, ob sich Unternehmen an bestimmte Standards halten. Wissenschaftliche Untersuchungen müssten zunächst klären, welche Standards gelten sollen.

Ist ein effektiver Datenschutz angesichts der technischen Möglichkeiten der Wirtschaft überhaupt noch möglich?

Mit Gesetzen allein ist es nicht getan. Ich glaube, dass Datenschutz gerade mithilfe der Technik durchgesetzt werden kann. Sonst wäre der Einsatz von Technik nicht mehr demokratie- und grundrechtsverträglich. Wir brauchen aber auch mehr Kontrolle, eine bessere Beratung für die Konsumenten und echte Sanktionen bei Verstößen.

INTERVIEW: TARIK AHMIA

taz vom 16.1.2006, S. 3, 161 Z. (TAZ-Bericht), Tarik Ahmia

Das Kundenraster: Mit Millionen von Persönlichkeitsprofilen sieben Firmen Kunden - und diskriminieren sie

von Tarik Ahmia

Lange Wartezeiten bei Call-Centern müssen nicht deshalb vorkommen, weil viele Kunden gleichzeitig anrufen: Es kann auch einfach am falschen Wohnort des Anrufers liegen. Denn viele Call-Center sortieren ihre Warteschleife nach der Wirtschaftskraft der Klientel. Blitzschnell stellt ein Computer anhand der Telefonnummer den Wohnort der Anrufer fest. Wer in einer "schlechten" Gegend lebt, muss länger warten als gut Betuchte, die mehr Umsatz versprechen.

Das Aussieben der Kunden nach Arm und Reich ist zu einem wichtigen Instrument im Produktmarketing geworden. "Scoring" nennt sich das Verfahren, mit dem Kunden je nach Branche anhand hunderter Kriterien nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit benotet werden. Weil die Kundenbenotung heute in vielen Branchen üblich ist, hat jeder Bundesbürger viele Scores, denn Banken interessieren sich für andere Kriterien als Mobilfunkfirmen oder Versandhändler.

Das Prinzip ist jedoch immer das gleiche: Ärmere bekommen schlechtere Konditionen. Sie zahlen höhere Zinsen für Kredite, können Waren nur per Vorkasse bestellen oder werden gar nicht als Kunden akzeptiert. Fachleute schätzen, dass mehr als die Hälfte der Banken die Konditionen für Kredite von den Scorewerten der Kunden abhängig macht. Oft werden Kredite allein aufgrund eines schlechten Scorewerts erst gar nicht bewilligt, auch wenn Paragraf 6a Bundesdatenschutzgesetz das eigentlich verbietet. So kann der Zinssatz für den gleichen Kredit bei unterschiedlichen Scorewerten zwischen 5 und 17 Prozent schwanken. Besonders schlecht sind dabei Berliner dran. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform benotet in ihrem "Regionencheck" die Hauptstadt mit einem miserablen "Risiko Indikator", weil das Ausfallrisiko für Kredite in Berlin extrem hoch sei. Folge: Berliner zahlen bei Krediten oft drauf.

Mit Schwierigkeiten müssen auch Bewohner sozial schwacher Gebiete rechnen, wenn sie beim Quelle-Versand etwas bestellen. Das Versandhaus stellt ganze Stadtteile mit schlechten "Scorings" unter Generalverdacht und liefert dorthin nur gegen Vorkasse.

Vielen Kunden ist nicht bewusst, wie präzise die Wirtschaft über ihre Konsumgewohnheiten, Kreditwürdigkeit und Lebensverhältnisse schon Bescheid weiß. Bis zu 400 Einzeldaten haben die Marktforscher von über 90 Prozent der deutschen Haushalte gespeichert. Die Schober Information Group lockt die Werbebranche mit "50 Millionen Privatadressen und 10 Milliarden Zusatzinformationen, selektierbar nach Alter, Geschlecht, Kaufkraft, sozialer Schicht". Aktuelle Daten liefern die Konsumenten oft selbst an die Datensammler mit ihrer Teilnahme an Bonusprogrammen, Gewinnspielen und Kundenkarten. Emsig speichert die Wirtschaft das Konsumverhalten der Kundschaft und verknüpft es mit hunderten scheinbar harmlosen statistischen Daten über die Bevölkerung. Hausnummerngenau werden so die Bundesbürger nach ihrer individuellen Kaufkraft sortiert. Jeder Straßenabschnitt ist erfasst: Wie alt sind die Bewohner? Wohin reisen sie? Bezahlen sie ihre Rechnungen?

Mithilfe von Computern, schlauer Statistiksoftware und Bergen von Kunden-, und soziodemografischen Daten produzieren die Datenhändler individuelle Konsumprofile, die sie für viel Geld an die Wirtschaft verkaufen. Selbst harmlose Kleinanzeigen werden ausgeschlachtet. Die Firma Koop Direktmarketing sammelt systematisch Autoannoncen, denn wer sein Auto verkauft, will sich oft wieder ein neues kaufen. Anhand der Telefonnummer lässt sich mit geeigneter Software die Anschrift des Inserenten herausfinden. Potenzielle Käufer der Adressen sind Autohersteller, Versicherungen und Banken. 1.000 "Autowechsler-Adressen" kosten derzeit 333 Euro - ganz legal.

Zwei große Player beherrschen die deutsche Szene: die Bertelsmann Tochter Arvato mit 4 Milliarden Euro Jahresumsatz und der weltweit größte Versandhändler, die Otto Gruppe. Sosehr sich die Datensammler im Hintergrund halten, so bewusst bewegen sie sich beim "Scoring" in einer juristischen Grauzone. Denn das Bundesdatenschutzgesetz definiert strenge Auflagen, was Unternehmen mit personenbezogenen Daten machen dürfen und was nicht. Doch die Wirtschaft leugnet schlicht, dass ihre Kundenbenotungen unter das Gesetz fallen, 

weil sie angeblich keine personenbezogenen Daten sind. Schließlich vermischten "Scores" individuelle Daten mit allgemeinen Daten wie der Wohngegend oder der Berufsgruppe. Datenschützer widersprechen dem vehement (s. Interview).

Auch wenn Scoring in Grenzen gesetzlich erlaubt ist, blicken Datenschützer mit Sorge auf die Praxis, denn die Firmen gewähren keinen Einblick in den Herstellungsprozess der Konsumentenprofile. Klar scheint nur, dass oft Kriterien berücksichtigt werden, deren Verwendung das BDSG eigentlich verbietet. Doch dazu schweigt die Branche ebenso strikt wie zu den Gründen, warum ein Score gut oder schlecht ausfällt.

Selbst ihre gesetzliche Informationspflicht gegenüber Bürgern, deren Daten sie gespeichert haben, scheinen nur wenige Unternehmen ernst zu nehmen, wie das ZDF-Magazin "WISO" heute Abend berichtet. "WISO" hat wichtige Firmen und Behörden von Privatleuten anschreiben lassen, die in Deutschland personenbezogene Daten sammeln und auch verkaufen. Nur eine Hand voll der 40 angeschriebenen Organisationen reagierte prompt und beantwortete die Anfrage zu den eigenen Daten gesetzeskonform. Selbst Behörden hielten sich nicht an die Informationspflicht. Den Betroffenen steht der Rechtsweg offen, denn der Bundesgerichtshof hat schon 1984 festgelegt: "Jeder hat Anspruch auf Auskunft gegenüber der speichernden Stelle." Oft hilft aber schon das Einschalten der Datenschutzbehörde.

Die Sendung "WISO" (ZDF) berichtet heute ab 19.25 Uhr, wie Firmen und Behörden gegen die Auskunftspflicht verstoßen

taz vom 16.1.2006, S. 3, 31 Z. (TAZ-Bericht)

Punkte nach Kaufkraft

Ob jemand Kunde werden darf, entscheidet sich heute oft über den "Score" eines Konsumenten. Die individuelle Punktzahl zeigt den Unternehmen, ob es sich um lukrative Kunden handelt. Für die Berechnung des Scores verknüpfen Firmen - oft am Gesetz vorbei - hunderte Daten zu einem Kundenprofil. Beispiele:

Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses

Branche der Tätigkeit

monatliches Nettoeinkommen (abgeleitet aus der Berufsgruppe)

Qualität des Wohnumfeldes (Hochhaussiedlung oder Villenvorort)

Wohndauer

Schulden

Einkaufsverhalten (über Kundenkarten)

Anzahl der abgelehnten Kreditanfragen

Anzahl der Konten

Geschlecht

Kfz-Besitz

Höhe der Miete

Anzahl der Umzüge

Anzahl der Kinder

Konfession

Staatsangehörigkeit

Immobilienbesitz

taz vom 16.1.2006, S. 3, 13 Z. (Portrait)

DR. THILO WEICHERT, 50, ist seit 2004 Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein. Der Jurist und Datenschutzexperte hat sich mit seinem Engagement für mehr Bürgerrechte profiliert. Weichert leitet auch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, das den Datenschutz durch Recht und Technik vorantreiben soll.

